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Gemeinden, die Abteilungen Innere Angelegenheiten 
und Volksbildung, andere Fachorgane sowie Betriebe 
und Einrichtungen entgegenzunehmen.

(2) Die Räte der Kreise sind verpflichtet, den Volks
vertretungen einmal jährlich über die Wiedereingliede
rung zu berichten.

Kapitel IX

Die staatsanwaltschaftliche Aufsicht 
über den Strafvollzug und über die Wiedereingliederung

§66
(1) Die Staatsanwaltschaft übt die Aufsicht über den 

Strafvollzug aus und gewährleistet, daß die Durch
führung des Strafvollzuges dem Strafzweck und der 
Gesetzlichkeit entspricht. Darüber hinaus übt sie die 
Aufsicht über die Vorbereitung und Durchführung der 
Wiedereingliederung aus.

(2) Die vom Minister des Innern und Chef der Deut
schen Volkspolizei auf der Grundlage dieses Gesetzes 
erlassenen Durchführungsbestimmungen bedürfen der 
Zustimmung durch den Generalstaatsanwalt der Deut
schen Demokratischen Republik.

(3) Der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokra
tischen Republik kann dem Minister des Innern und 
Chef der Deutschen Volkspolizei Vorschläge zur Durch
führung des Strafvollzuges, zur Tätigkeit der Vollzugs
organe sowie zur Wiedereingliederung unterbreiten.

§67
(1) Die Aufsicht der Staatsanwaltschaft über den 

Strafvollzug und über die Wiedereingliederung umfaßt

1. die fristgemäße Einleitung des Strafvollzuges;
2. die richtige Strafzeitberechnung;
3. die ordnungsgemäße Durchführung des Strafvoll

zuges, besonders hinsichtlich der Einhaltung und 
Durchsetzung der Bestimmungen über die Erziehung 
der Strafgefangenen, die Ordnung und Sicherheit in 
den Strafvollzugseinrichtungen sowie die Gewähr
leistung der materiell-technischen und sanitär
hygienischen Voraussetzungen für die Durchführung 
des Strafvollzuges;

4. die Entscheidung der Vollzugsorgane über Aufschub 
und Unterbrechung des Strafvollzuges sowie die 
Antragstellung auf Strafaussetzung auf Bewährung;

5. die umfassende Vorbereitung und Durchführung der 
Wiedereingliederung.

(2) Die mit der Aufsicht über den Strafvollzug beauf
tragten Staatsanwälte sind berechtigt und verpflichtet:

1. von den Vollzugsorganen Auskünfte über alle den 
Strafvollzug und über die Wiedereingliederung be
treffenden Fragen und Probleme zu verlangen;

2. besondere Vorkommnisse in den Strafvollzugsein
richtungen zu prüfen;

3. in die Vollzugs- und Erziehungsakten und in alle 
mit der Durchführung des Strafvollzuges zusam
menhängenden Unterlagen Einsicht-zu nehmen;

4. mit den Strafgefangenen Aussprachen zu führen;
5. ausgesprochene Disziplinarmaßnahmen, besonders 

Arreststrafen, zu überprüfen;
6. die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchfüh

rung der Wiedereingliederung durch die verant
wortlichen staatlichen Organe und den Einsatz der 
aus dem Strafvollzug entlassenen Personen in den 
Betrieben und Genossenschaften zu kontrollieren.

Kapitel X
Schlußbestimmungen

§68
Der Minister des Innern und Chef der Deutschen 

Volkspolizei erläßt die zur Durchführung dieses Ge
setzes erforderlichen Bestimmungen.

§69
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1968 in Kraft.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden 

aufgehoben:
1. Verordnung vom 16. November 1950 zur Übertra

gung der Geschäfte des Strafvollzugs auf das Mini
sterium des Innern der Deutschen Demokratischen 
Republik (GBl. S. 1165);

2. Erste Durchführungsbestimmung vom 23. Dezember 
1950 zur Verordnung zur Übertragung der Geschäfte 
des Strafvollzugs auf das Ministerium des Innern 
der Deutschen Demokratischen Republik (MinBl.
S. 215);

3. Zweite Durchführungsbestimmung vom 5. Mai 1952 
zur Verordnung zur Übertragung der Geschäfte des 
Strafvollzugs auf das Ministerium des Innern der 
Deutschen Demokratischen Republik (MinBl. S. 47);

4. Verordnung vom 11. Juli 1963 über die Wiederein
gliederung aus der Strafhaft entlassener Personen 
in das gesellschaftliche Leben (GBl. II S. 561).

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am zwölften Januar neunzehn
hundertachtundsechzig beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den zwölften Januar neunzehnhundertachtundsechzdg

Der Vorsitzende des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. U l b r i c h t


